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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Staatsjubiläen

Als erste Kammer behandelte der Nationalrat Botschaft und Beschlussentwürfe des
Bundesrats. Nachdem der von Maspoli(lega, TI) im Namen der Fraktion von SD und Lega
vorgebrachte Antrag auf Nichteintreten mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden war,
gab in der Detailberatung über Teil A des Bundesbeschlusses, die eigentliche
Rechtsvorlage also, zunächst die Frage, welche Anlässe 1998 zu feiern seien, zu
Diskussionen Anlass. Die Kommissionsmehrheit hatte sich - mit ausdrücklicher
Zustimmung von Bundesrätin Dreifuss - darauf geeinigt, das Datum von 1798 aus dem
Titel des Bundesbeschlusses zu streichen und es nurmehr nachgeordnet im Ingress zu
erwähnen. Eine von Schmied (svp, BE) vertretene Kommissionsminderheit beantragte,
auch die Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück aus dem Jahr 1648 als
Festanlass aufzunehmen. Die LdU/EVP-Fraktion dagegen wollte die Vorlage des
Bundesrats unverändert belassen. Explizite Unterstützung erhielt der Beschluss der
Kommissionsmehrheit von den Fraktionen der LP, der CVP und der FDP. Die Fraktion
von SD und Lega schloss sich dem Minderheitsantrag von Schmied (svp, BE) an, wobei
ihr Sprecher Maspoli (lega, TI) mit dem Referendum drohte, sollte die Vorlage der
Kommissionsmehrheit angenommen werden. Mit Zweidrittelmehrheit beschloss der Rat
im Sinne der Mehrheit seiner Kommission. Keinen Erfolg hatte ein Antrag Steinemanns
(fp, SG), der die Kompetenz, über die Ausgestaltung der Projekte zu entscheiden, dem
Parlament anstelle des EDI zugestehen wollte. Teil A der Gesamtvorlage wurde von der
Kammer mit 118 gegen 12 Stimmen, bei zwei Enthaltungen, angenommen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1995
DIRK STROHMANN

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Der Nationalrat gab auf Antrag der vorberatenden Kommission und gegen den
Widerstand der beiden St. Galler Giger (fdp) und Steinemann (ap) auch einer
parlamentarischen Initiative Zisyadis (pda, VD) Folge, welche verlangt hatte, dass sich
staatenlose, in der Schweiz geborene Kinder bereits vor dem 16. Altersjahr einbürgern
lassen können. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Anlässlich der Beratungen der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats drohte
Steinemann (fp, SG) mit einem Referendum gegen die Einführung von zusätzlichen
Staatssekretären. Um auf jeden Fall die Verlagerung der Organisationskompetenz vom
Parlament auf den Bundesrat unbeschädigt über die Runden zu bringen, schlug die SP-
Fraktion deshalb eine Aufteilung der Vorlage vor. Die Spitzen der drei anderen
Regierungsparteien schlossen sich dieser Forderung an. Die Kommission verweigerte
allerdings den Gehorsam und beschloss, das Paket dem Plenum als Ganzes vorzulegen.
Sie lehnte auch den Antrag auf den Verzicht auf die zusätzlichen Staatssekretärposten
deutlich ab und folgte in der Frage ihrer parlamentarischen Bestätigung dem
Ständerat. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1994
HANS HIRTER

Beim Beschluss B (Schaffung von zusätzlichen Staatssekretärsposten) blieb ein von den
Fraktionen LdU/EVP, SD/Lega und einem Teil der SVP unterstützter
Nichteintretensantrag Steinemann (fp, SG) mit 85:51 Stimmen in der Minderheit. In der
Detailberatung schloss sich der Nationalrat weitgehend den Beschlüssen des
Ständerates an. In der Frage der Zahl der Staatssekretäre bestätigte er den Entscheid
für maximal zehn; ein Antrag Loeb (fdp, BE) für höchstens 15 wurde deutlich abgelehnt.
Der Nationalrat strich jedoch die vom Ständerat eingeführte Wahlbestätigung durch die
Bundesversammlung. Gegen eine parlamentarische Bestätigung hatte sich vehement
die SP eingesetzt, die befürchtete, dass damit die bürgerliche Ratsmehrheit die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.1995
HANS HIRTER
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Personenauswahl der sozialdemokratischen Bundesräte nach parteipolitischen
Gesichtspunkten bestimmen würde. In der abschliessenden Gesamtabstimmung waren
dann freilich die Gegner des Entwurfs in der Mehrheit; mit Ausnahme von LdU/EVP,
SD/Lega und FP, welche die Vorlage geschlossen ablehnten, waren alle Fraktionen
gespalten. 3

Die sich vor allem aus rechtsbürgerlichen Kreisen rekrutierenden Gegner der Reform
machten ihre Drohung mit dem Referendum wahr. Unmittelbar nach der
Schlussabstimmung formierte sich ein von Steinemann (fp, SG), Früh (fdp, AR), Seiler
(svp, BE) und Schmidhalter (cvp, VS) präsidiertes "Komitee gegen eine aufgeblähte
Bundesverwaltung mit überflüssigen Staatssekretären". Unterstützung fanden sie bei
der AUNS; mit der Unterschriftensammlung wurde ein Berner PR-Büro betraut. Noch
vor Jahresende waren die benötigten 50 000 Unterschriften beisammen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1995
HANS HIRTER

Volksrechte

Eine Reduktion der Unterschriftenzahl für Initiativen und Referenden visierte
demgegenüber eine parlamentarische Initiative Blatter (cvp, OW) an. Allerdings wollte er
gleichzeitig das Sammeln von Unterschriften wesentlich erschweren, indem die
Formulare nur noch auf bestimmten, von den Gemeinden bezeichneten Amtsstellen
rechtsgültig hätten unterzeichnet werden können. Nach Ansicht des Initianten könnten
damit nicht nur gewisse Missstände bei Unterschriftensammlungen vermieden (z.B.
Direct-Mail-Kampagnen durch bezahlte Werbebüros), sondern auch die Zahl der
Volksbegehren insgesamt reduziert werden. Der Nationalrat stimmte dem Anliegen
gegen den Antrag seiner Staatspolitischen Kommission vorerst zu, lehnte es dann aber
nach einem Rückkommensantrag Steinemann (fp, SG) ab. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.1995
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Interkantonale Zusammenarbeit

Der Bundesrat beantragte dem Parlament einen Rahmenkredit von CHF 39 Mio. für den
Zeitraum 2000-2006, um eine Beteiligung der Schweiz an der Initiative INTERREG III
der Europäischen Union (EU) zu gewährleisten. Die von der Europäischen Kommission
zum Zeitpunkt der Publikation der Botschaft noch nicht definitiv verabschiedete
Initiative stellt eine Fortsetzung der 1999 auslaufenden INTERREG II dar. Die
grenzüberscheitende Zusammenarbeit im regionalen Rahmen hat sich nach Ansicht des
Bundesrates sowohl aus raumordnungs- als auch als integrationspolitischen Gründen
derart gut bewährt, dass sich die Schweiz unbedingt weiterhin daran beteiligen sollte.
Der Nationalrat stimmte dem Antrag bei einer Gegenstimme (Steinemann, fp, SG) zu; in
der Schlussabstimmung sprachen sich auch noch einige Vertreter der Zürcher SVP
dagegen aus. Im Ständerat erfolgte die Zustimmung einhellig. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER

Jurafrage

La question jurassienne s'est à nouveau révélée riche en péripéties. La recrudescence
de l'activité du mouvement autonomiste, les initiatives prises par les communes de
Vellerat (BE) et Ederswiler (JU) pour rejoindre le canton de leur choix, le renouvellement
des autorités cantonales et communales en ville de Moutier sont autant d'épisodes qui
se sont succédé en 1982. Hôte d'un jour du nouveau canton, le Conseil fédéral in
corpore a pu se rendre compte combien l'élan visant au rattachement du Jura
méridonal au nouvel Etat est encore vivace. La Conseillère nationale Aubry-Moine (prd,
BE) a interpellé le Conseil fédéral (80.481) sur l'opportunité d'une telle visite dans un
canton qui s'est toujours refusé à se soumettre aux décisions prises à la suite des
plébiscites jurassiens. En dépit de ce climat de tensions, les pourparlers ayant trait au
partage des biens se sont poursuivis, non sans que certains milieux autonomistes se
soient inquiétés du peu d'informations donné à ce jour sur l'état des travaux. Après la
conclusion d'une série d'accords en décembre 1981, dix nouvelles conventions ont été
paraphées dans le courant de l'année. Au terme de ces tractations, l'Etat bernois devra
verser quelques CHF 34 mio., ce qui porte à CHF 210 mio. le montant total des biens et
liquidités transférés de Berne à Delémont depuis la création de la République et canton
du Jura. Les accords signés portent notamment sur le partage du mobilier et des

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.11.1982
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER
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marchandises de l'ancienne administration cantonale, des avoirs publics et privés, des
comptes transitoires, des caisses de compensation AVS et d'allocations familiales. 7

Im Nationalrat verlangte nach dem Entscheid des Bundesgerichts über die Beschwerde
des Kantons Jura der Genfer Spielmann (pda), dass zumindest in Gemeinden, die sich in
den siebziger Jahren nur mit knappem Mehr für ein Verbleiben bei Bern entschieden
hatten, die Abstimmung wiederholt werde. Während Theubet (cvp, JU) den Vorstoss
unterstützte, wandte sich Etique (fdp), der andere jurassische Abgeordnete, gegen eine
derartige "Salamitaktik", weil diese zwar einigen wenigen Gemeinden den
Kantonswechsel gestatten, aber nichts zur Wiedervereinigung aller sechs Bezirke
beitragen würde. Daraufhin zog Spielmann seine Motion zurück. Der Bundesrat betonte
bei dieser Gelegenheit und auch anlässlich der Beantwortung von zwei Interpellationen
Aubry (fdp, BE) (89.704) resp. Rychen (svp, BE) (89.712), dass er grosse Hoffnung auf die
von ihm im Vorjahr eingeleiteten Gespräche zwischen den Regierungen der beiden
Kantone setze. 8

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 21.09.1991
HANS HIRTER

Wahlen

Wahlen

Nachdem im Zusammenhang mit der Finanzaffäre die Regierungsräte Werner
Martignoni (svp) und Hans Krähenbühl (fdp) zurückgetreten waren und auch die Sitze
der aus Altersgründen demissionierenden Magistraten Henri-Louis Favre (fdp) und
Ernst Blaser (svp) neu besetzt werden mussten, standen die Regierungsratswahlen im
Vordergrund des Interesses. Erstmals seit 1946 verzichteten die Freisinnigen auf eine
gemeinsame Liste mit der SVP und stellten mit einer Dreierkandidatur den bisher
praktizierten freiwilligen Proporz (4 SVP, 3 SP, 2 FDP) in Frage. Als darauf die SVP eine
Sechserliste aufstellte, während die SP mit ihren drei bisherigen Mandatsträgern antrat,
rechnete man mit einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten der
Bürgerlichen. Zwar versuchten auch sechs oppositionelle Parteien Kapital aus der
Finanzaffäre zu schlagen ; da sie sich jedoch nicht auf eine gemeinsame Liste einigen
konnten, räumte niemand den insgesamt 17 Kandidierenden der Opposition eine
Chance ein. Im ersten Wahlgang wurden überraschend die drei bisherigen
Sozialdemokraten sowie neben den beiden bisherigen die zwei neuen SVP-Vertreter
Ueli Augsburger und Peter Siegenthaler gewählt. Sehr knapp verfehlte die SVP mit Heinz
Schwab einen fünften Sitz. Dagegen erreichte Geneviève Aubry (fdp) — als Anwärterin
auf den verfassungsmässig garantierten Sitz des Berner Juras die Kandidatin mit den
besten Wahlchancen — nur den 12. Platz. Mit mehr als 20'000 Stimmen Vorsprung auf
die übrigen Bewerber erzielte der durch die Finanzaffäre nicht belastete bisherige SP-
Regierungsrat René Bärtschi ein Glanzresultat. Eine Wahlschlappe musste dagegen
Markus Ruf (na) einstecken, der auf dem 22. Platz landete. Für die zweite Runde zog die
SVP ihre weiteren Kandidaten zurück und unterstützte die Freisinnigen, die ihre beiden
bisherigen Mandate mit Charles Kellerhals und Geneviève Aubry verteidigten. Da die
Freie Liste die zwei restlichen Sitze nicht diesem bürgerlichen Bündnis überlassen
wollte, trat sie mit Leni Robert und Benjamin Hofstetter (letzterer als Anwärter auf den
Jurasitz) zum Kampf an — unterstützt von den kleinen Oppositionsparteien sowie von
der SP. Gross war die Sensation, als schliesslich mit Leni Robert die erste Berner
Regierungsrätin gewählt wurde und mit Benjamin Hofstetter ein politisch Unbekannter
in die Regierung einzog. Der Wahlerfolg der Freien Liste führte zu einer historischen
Wende: zum Ausscheiden der Freisinnigen aus der Exekutive nach 132 Jahren und zu
einer rot-grünen Mehrheit in der Berner Regierung. 9

WAHLEN
DATUM: 11.05.1986
KATRIN HOLENSTEIN
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Eidgenössische Wahlen

Le conflit du Jura qui persiste a engendré un phénomène particulier de polarisation.
Etant donné que, dans le Jura-Sud, seuls les séparatistes avaient établi une liste
régionale «interpartis», l'élection de candidats antiséparatistes étaient incertaine.
C'est pourquoi les trois grands partis bernois ont fait une grande publicité en faveur
des Jurassiens du Sud figurant sur leurs listes, candidats qui, tous, avaient une
orientation antiséparatiste. Ils ont ainsi déclenché une vague de sympathie chez les
électeurs de l'ancien canton: trois candidats du Jura-Sud ont en effet obtenu, de façon
totalement imprévue, des résultats record: mentionnons Geneviève Aubry (prd, BE), qui
est à la téte de l'organisation des femmes antiséparatistes, ainsi que Jean-Paul Gehler
(uds, BE), l'ancien chef du mouvement Sanglier. Ainsi, le Conseil national compte cinq
membres qui représentent le Jura-Sud, à savoir quatre antiséparatistes et un
séparatiste. Quant au canton du Jura, il dispose de deux sièges. 10

WAHLEN
DATUM: 25.10.1979
PETER GILG

Die Grossunternehmer bilden im neu zusammengesetzten Nationalrat nur noch eine
Vierer-Gruppe (der neu gewählte Gerold Bührer (fdp, SH) und die Bisherigen Christoph
Blocher, Walter Frey (beide svp, ZH) und François Loeb (fdp, BE)). Am meisten zulegen
konnte die Kategorie der Gewerbetreibenden und der Freiberuflichen, vor allem dank
den Vertretern der AP: dem Architekten Walter Steinemann (SG), dem
Transportunternehmer Ulrich Giezendanner (AG) und dem Elektromonteur Peter Jenni
(BE). Die Juristen dominieren aber im neuen Parlament vor den Unterrichtsberufen und
den Landwirten. 11

WAHLEN
DATUM: 20.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Aussenpolitik

Entwicklungspolitik

Le Conseil national a transmis un postulat Steinemann (pdl, SG) priant le Conseil
fédéral de publier un rapport interdépartemental comportant une liste indiquant
l'ensemble des montants versés par la Confédération à des organisations
internationales et à des pays étrangers au titre de la coopération au développement. Ce
document devra mentionner en outre les bases légales applicables de même que les
bénéficiaires, les montants alloués et les motifs invoqués. 12

POSTULAT
DATUM: 07.10.1994
LIONEL EPERON

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Eine Motion Steinemann (fp, AG) (Mo. 93.3594) von 1993, die den Bundesrat
beauftragen wollte, nur noch Voranschläge mit einer stabilen oder rückläufigen
Staatsquote zu unterbreiten, wurde von Bundesrat Stich als untaugliches Mittel zur
Haushaltsanierung abgelehnt und vom Nationalrat verworfen. Der Ständerat überwies
jedoch ein Postulat Cavelty (cvp, GR) (Po. 93.3566), welches den Bundesrat aufforderte,
die Einsetzung eines Sparbeauftragten zu prüfen. Bundesrat Stich wehrte sich
vergeblich gegen diesen seiner Ansicht nach unnötigen Vorstoss. Bürgerliche Parteien
kündigten zudem an, dass sie Art. 42bis BV, der den Bund verpflichtet, Defizite
abzutragen, verschärfen wollten. In einem ersten Schritt wurde eine parlamentarische
Initiative Bührer (fdp, SH) (Pa.Iv. 94.422) eingereicht, die fordert, dass das Wachstum
der Ausgaben das geschätzte mittelfristige Wachstum des Bruttoinlandprodukts nicht
übersteigen dürfe. Ausnahmen sieht die Initiative nur im Fall eines real rückläufigen
Bruttoinlandprodukts vor. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.1994
EVA MÜLLER

In der Dezembersession beschloss der Nationalrat, die Budgetberatung mit
eingeschränkter individueller Entfaltungsmöglichkeit zu führen, da die finanzpolitische
Grundsatzdiskussion im Rahmen des Stabilisierungsprogramms erfolgt war (siehe weiter
oben). Die grosse Kammer lehnte den Rückweisungsantrag Steinemann (fp, SG) ab, der
bezweckte, in eigener Regie eine weitere Milliarde einzusparen. Bei den meisten
Anträgen während der Detailberatung handelte es sich um vergleichsweise kleinere
Beträge, die im Plenum teilweise auf gewisse Sympathien stiessen; trotzdem folgte der
Rat meistens der von Bundesrat und Kommission vorgegebenen Linie. Bei den
Verpflichtungskrediten stimmte eine Mehrheit dem Antrag Marti (sp, GL) zu, dem VBS

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1998
URS BEER
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eine Million bei der Evaluation von Transportflugzeugen zu kürzen. Bei den
Nachtragskrediten folgte der Rat der Kommissionsminderheit Aregger (fdp, LU), die die
Übernahme von Überwachungsanlagen der privatisierten Swisscom im Wert von CHF
9.9 Mio. ablehnte. Der Voranschlag 1999 wurde ohne wesentliche Änderungen
genehmigt. Auch die Finanzkommission der kleinen Kammer war mit dem
eingeschlagenen Weg zufrieden und übernahm weitgehend die Zahlen des
Nationalrates; sie kürzte lediglich die Gesamtposition der Dienstleistungen Dritter um
CHF 20 Mio. Der Ständerat folgte in allen Punkten den Vorschlägen seiner Kommission
und lehnte die Anträge Maissen (cvp, GR) auf Ausklammerung der Kreditsperre für die
Förderung der rätoromanischen Sprache sowie zwei Minderheitsanträge, die weitere
Kürzungen beim Informationswesen des Bundes und bei Dienstleistungen Dritter
anstrebten, ab. Beim Nachtragskredit für die Übernahme der Übwachungsanlagen blieb
er auf der Linie des Bundesrates. Insgesamt stutzte er das Budget im Vergleich zum
Erstrat um weitere 19 Mio. und verabschiedete ein Defizit von CHF 4.12 Mrd. In der
Differenzbereinigung blieben einige kleinere Unterschiede auszuräumen. So setzte der
Nationalrat seinen früheren Entscheid durch, die Förderung der rätoromanischen
Kultur und Sprache von der Kreditsperre auszuklammern. Auch bei der Beschaffung der
Überwachungseinrichtungen wurde am Beschluss der grossen Kammer festgehalten
und das Kreditbegehren von CHF 9.9 Mio. abgelehnt. Damit schliesst der Voranschlag
1999 bei Ausgaben von CHF 46.48 Mrd. und Einnahmen von CHF 42.36 Mrd. mit einem
Ausgabenüberschuss von CHF 4.12 Mrd. in der Finanzrechnung. Gegenüber dem
Vorjahresbudget wurde ein Ausgabenrückgang von 2,3% (bzw. 2,7% mit
Berücksichtigung der Kreditsperre) veranschlagt. Der budgetierte Aufwandüberschuss
in der Erfolgsrechnung wurde mit CHF 4.84 Mrd. genehmigt. 14

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Parallèlement à sa décision relative à la taxe sur le CO2, le Conseil fédéral a en outre
opté pour une réduction substantielle de la densité normative de son projet de loi sur
l'énergie. Au vu de la vive controverse que ce dernier avait suscitée durant la procédure
de consultation, le gouvernement a mené plus d'une dizaine de pourparlers avec les
différents milieux concernés pour sortir de l'impasse. Sur la base de ces discussions, il
a alors décidé d'abréger le texte originel et de présenter le projet définitif aux
Chambres d'ici la fin de l'année sous revue. En établissant ce calendrier, le Conseil
fédéral a ainsi découplé la loi sur l'énergie de la taxe sur le CO2 qui formaient
initialemement un paquet. C'est en particulier dans le domaine du bâtiment que les
dispositions légales prévues ont été revues à la baisse. A cet égard, il est à relever que le
décompte individuel des frais de chauffage - bien que combattu par une initiative
parlementaire Steinemann (pdl, SG) (Iv.pa. 95.404) adoptée par le Conseil national en
fin d'année et qui vise à supprimer l'obligation d'installer ce système dans les bâtiments
existants en raison d'un rapport coût/avantage jugé négatif - devrait, de l'avis de
l'OFEN, continuer de figurer dans le projet de loi remanié, mais sous la forme de
prescriptions générales à l'attention des cantons qui recevront de plus larges
compétences en la matière (De son côté, l'OFEN a, dans une étude portant sur 218
bâtiments, estimé que le décompte individuel permettait d'économiser en moyenne
14% du mazout ou du gaz consommés à des fins de chauffage). 
L'innovation la plus marquante prévue par la nouvelle réglementation devrait cependant
résider dans la création d'une agence nationale de l'énergie. Proposée en 1994 par le
Vorort dans l'optique de procéder à une privatisation partielle de la politique de
l'énergie, la mise sur pied de cet organisme introduira le principe de coopération avec
la sphère économique dans ce domaine. Se voyant attribuer des tâches d'exécution, la
nouvelle agence devrait notamment pouvoir passer des conventions fixant des valeurs-
cibles de consommation avec les producteurs d'appareils et de véhicules, identifier des
sites pouvant accueillir des installations à buts énergétiques, de même qu'informer et
conseiller la population, le secteur privé et les autorités. Si l'instauration même de cet
organisme a généralement reçu un écho favorable tant auprès des directeurs cantonaux
de l'énergie que des associations écologistes, ces dernières se sont en revanche
vivement opposées à ce que les deux tiers des membres qui y siègent soient issus des
milieux économiques. Dans l'hypothèse où pareille représentativité serait retenue,
l'administration, les cantons, les syndicats et les associations de protection de
l'environnement et de consommateurs devraient alors se contenter du tiers des sièges
restants sur les vingt que comptera l'agence. Bien que farouchement combattue par le
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Vorort et la Chambre de commerce de Bâle, la planification intégrée des ressources –
autour de laquelle s'articule le projet de loi – devrait également y être maintenue,
conformément à la volonté de l'OFEN, et ce au détriment d'autres instruments
proposés par les milieux économiques («contracting», en particulier). Quant à la
promotion des énergies renouvelables, la réglementation envisagée prévoit de
procéder non pas par le biais de subventions classiques, mais par l'allocation de
montants globaux aux cantons qui pourront les répartir selon leurs propres critères. En
raison de la nomination de Moritz Leuenberger à la tête du DFTCE, le projet définitif de
loi sur l'énergie a été ajourné. 15

L'initiative parlementaire Steinemann (pdl, SG) – à laquelle le Conseil national avait
décidé de donner suite en décembre 1995 et qui vise à supprimer l'obligation d'installer
d'ici à avril 1998 le décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments
existants en raison de coûts jugés disproportionnés comparativement aux économies
d'énergie réalisées par ce système – a fait l'objet d'un rapport de la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE). Ce
document stipule que dans l'examen qu'elle a fait de cette disposition consacrée par
l'arrêté sur l'énergie de 1990, la commission a entendu une délégation de la Conférence
des directeurs cantonaux de l'énergie qui, bien que s'étant prononcée en faveur du
maintien du principe du décompte individuel dans la future LEn, a néanmoins souhaité
que son application soit laissée aux cantons, conformément à l'esprit de l'article
24octies de la Constitution. Reprenant à son compte cette réflexion, la majorité de la
CEATE a proposé une modification de l'arrêté sur l'énergie sous la forme d'un contre-
projet à l'initiative Steinemann aux termes duquel il incombe aux cantons d'adopter des
prescriptions sur le décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments
existants et de fixer des délais transitoires appropriés. Appelé à donner son avis sur ce
rapport, le Conseil fédéral a fait sienne la contre-proposition de la CEATE qui anticipe
en la matière l'essentiel de la réglementation que le gouvernement a lui-même
proposée dans son projet de future loi sur l'énergie. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.1996
LIONEL EPERON

A l'issue du second examen de cet objet par le Conseil national, la majorité de ses
membres s'est à son tour prononcée contre la levée pure et simple de l'obligation
d'installer le décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments existants:
sur l'ensemble des votants, seuls 80 députés ont en effet apporté leur soutien à
l'initiative Steinemann, alors que 93 autres ont opté pour le compromis élaboré par la
commission. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1996
LIONEL EPERON

Le Conseil national a classé une initiative parlementaire Steinemann (pdl, SG) qui
demandait de supprimer l’obligation d’installer le décompte individuel des frais de
chauffage dans les bâtiments existants. Car cette mesure avait été acceptée dans la loi
sur l’énergie adoptée par le parlement en 1998. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.1999
LAURE DUPRAZ

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Le Groupe de réflexion sur l'avenir des CFF institué par Adolf Ogi et présidé par F.
Mühlemann, secrétaire général du DFTCE, a rendu son rapport final. Selon lui, une
réforme de la régie serait devenue indispensable, les coûts qu'elle occasionne à la
Confédération et le niveau de son endettement (CHF 13 milliards; 30 milliards en l'an
2000) n'étant plus guère supportables. Les experts ont estimé que les CFF devraient se
recentrer sur les activités pour lesquelles ils sont le mieux adaptés. Cela signifierait
notamment l'abandon d'une vingtaine de lignes régionales non rentables et le transfert
partiel des charges du trafic régional en direction des cantons, le réexamen des
secteurs du trafic de marchandises qui ne couvrent pas leurs coûts et l'élagage du
programme Rail 2000 (Au parlement, les projets de suppression de lignes ont
également soulevé quelques craintes: voir en particulier les interpellations Aubry (prd,
BE) (Ip. 93.3049) et Seiler (udc, BE) (Ip. 93.3185)). En outre, certaines activités
pourraient être privatisées. L'entreprise même pourrait changer de statut et devenir un
holding jouissant d'une liberté d'action accrue. Les propositions du groupe de réflexion
devraient occasionner quelques substantielles économies (au moins CHF 500 millions
par année), mais toucher d'une manière ou d'une autre entre 3'000 et 7'500 emplois.
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Les réactions des partis ou organisations furent dans l'ensemble favorables aux
conclusions du rapport. En particulier, la direction des CFF a déclaré en soutenir
l'essentiel. Notons cependant l'inquiétude des régions concernées par la fermeture de
lignes, notamment l'arc jurassien. En outre, la Fédération suisse des cheminots s'est
inquiétée des conclusions du rapport et a vivement critiqué ses auteurs. Selon elle, si
on appliquait les propositions faites, la régie serait démantelée et 3'000 emplois
disparaîtraient (devant le syndicat, Benedikt Weibel, p.d.g. de la régie, a prétendu que la
sécurité des postes de travail serait garantie). Elle a relevé le manque d'idée du groupe
de réflexion, notamment en matière de trafic régional, et s'est opposée a toute
tentative de privatisation. 19

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Der Ständerat hiess als Erstrat sowohl die Änderung des WEG wie auch den
Bundesbeschluss über Massnahmen zur Minderung der Verluste und Zahlungsrisiken
aus der Wohnbau- und Eigentumsförderung in seiner Sommersession gut. Ständerat
Brändli (svp, GR) erläuterte als Berichterstatter der WAK-SR, dass sich viele Mieter der
Rückzahlung der Wohnbauförderung in Form steigender Mieten durch Wegzug
entzögen und sich oft keine Nachmieter zu den bestehenden Bedingungen finden
lassen würden. Die Finanzinstitute als Kreditgeber würden sich zudem bei der
Kreditvergabe immer stärker zurückhalten und teilweise sogar Kredite aufkündigen.
Nach Meinung der Kommission sei diese Entwicklung und vor allem das Ausmass und
die Dauer der Immobilienkrise nicht absehbar gewesen. Sie beurteilte die
Gesetzesänderungen und die Massnahmen positiv und beantragte Zustimmung.
Ständerat Loretan (fdp, AG) forderte, dass in Zukunft die Auslagerung der Förderung
des selbstgenutzten Wohneigentums weiterverfolgt werde und für die Unterstützung
der Wohnungs- und Siedlungserneuerung ein kostenneutrales System geschaffen
werde. Die geplante Unterstützung von gemeinnützigen Bauträgern und
Dachorganisationen wie auch die Hilfe an finanziell und sozial schwache Personen bei
der Wohnungsversorgung seien wichtige Aufgaben des Bundes, könnten allerdings
teilweise an die Kantone delegiert werden. Hingegen sei der Rückzug des Bundes aus
der allgemeinen Wohnbauförderung angezeigt. Der hohe Leerwohnungsbestand zwinge
eine Deregulierung der Wohnbauförderung und die Einführung der Marktmiete
geradezu auf. In seiner Herbstsession stimmte der Nationalrat beiden Vorlagen ohne
Gegenantrag zu. In der Schlussabstimmung im Nationalrat wurde die Revision des
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes mit 186 Stimmen gegen die Stimmen von
Blocher (svp, ZH), Bonny (fdp, BE) und Steinemann (fp, SG) verabschiedet. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Umweltschutz

Lärmschutz

Le Conseil national n'a pas donné suite à une initiative parlementaire Steinemann (pdl,
SG) qui réclamait que les transports de marchandises par voie ferroviaire, routière et
aérienne soient soumis aux mêmes exigences en matière de protection contre le bruit
et qu'ils respectent de la même façon la période de repos nocturne. Selon l'initiant, il y
avait urgence à intervenir dans le domaine ferroviaire, car les fréquences augmentent
constamment et les trains de marchandises traversent, la nuit, des quartiers
d'habitation. L'initiant proposait d'instaurer l'interdiction de circuler la nuit également
pour les trains de marchandises bruyants. Il souhaitait une égalité de traitement pour
tous les modes de transports. La CTT a estimé que la protection contre le bruit était
déjà assumée par la Confédération, dans le cadre de la LPE et des ordonnances s'y
rapportant. La commission a rappelé que des mesures concernant l'amélioration de la
protection contre le bruit, le long des voies ferrées, avaient été adoptées par le
parlement, dans l'arrêté relatif à la réalisation et au financement des projets
d'infrastructure des transports publics. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
LAURE DUPRAZ
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Allgemeiner Umweltschutz

Si le Conseil des Etats a décidé d'approuver cet accord à l'unanimité, ce dernier a en
revanche été l'objet d'une proposition de non-entrée en matière Steinemann (pdl, SG)
au sein de la Chambre du peuple. Protestant contre la participation de la
Confédération à un nouvel accord international négocié sous l'égide de l'ONU, le
député saint-gallois a par ailleurs mis en doute les avantages que la ville de Genève
retire de la présence d'organisations internationales sur son territoire. C'est cependant
à une très forte majorité des votants que le Conseil national a décidé d'autoriser le
gouvernement à ratifier la convention. 22

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 14.06.1995
LIONEL EPERON

Klimapolitik

Die Polemik um die Ausrüstung von Tankstellenzapfsäulen mit
Benzindampfrückführung dauerte im Berichtsjahr an. Verschiedene
Mineralölgesellschaften und der Autogewerbe-Verband der Schweiz (AGVS) kritisierten,
das BUWAL habe die Umrüstungspflicht für die Tankstelleninhaber bis Ende 1994 zu
kurzfristig angesetzt. Ein neues, bedienungsfreundlicheres System mit aktiver
Benzindampfabsaugung, welches effizienter als das Passivsystem sei, komme erst noch
auf den Markt. Auf die Anfragen Maurer (svp, ZH) und Steinemann (ap, SG) nach der
Umrüstungspflicht auf das passive Benzinrückführungssystem antwortete Bundesrätin
Dreifuss, die Pflicht, ein bestimmtes System zur Dampfrückführung anzuschaffen, habe
gar nie bestanden. Die Tankstelleninhaber seien in der Wahl des Systems frei,
vorausgesetzt, dieses erfülle die Anforderungen des in der Luftreinhalteverordnung
vorgeschriebenen Wirkungsgrads. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Januarsession 1992 gründeten National- und Ständeräte aller bürgerlicher
Parteien eine parlamentarische Gruppe «Drogenpolitik». Als Präsidentin und Co-
Präsident wurden Aubry (fdp, BE) und Morniroli (lega, TI) gewählt. Ziel der neuen, rund
50 Mitglieder umfassenden Gruppierung ist die Unterstützung einer nationalen
Drogenpolitik auf der Basis des geltenden Betäubungsmittelgesetzes und der
verschiedenen UNO-Konventionen. Die Gruppe warnte denn auch verschiedentlich vor
einer Liberalisierung der Drogenpolitik, welche die Schweiz zum «Platzspitz Europas»
werden liesse, und sprach sich gegen jeden Versuch mit einer medizinisch indizierten
Abgabe von Heroin aus. 24

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 30.01.1992
MARIANNE BENTELI

Vertreter dieser Gruppe gehörten federführend zum Initiativkomitee, welches Ende
Jahr eine Volksinitiative «Jugend ohne Drogen» lancierte. Dem Copräsidium gehören
die Nationalrätinnen und Nationalräte Aubry (fdp, BE), Borer (ap, SO), Bortoluzzi (svp,
ZH), Dreher (ap, ZH), Friderici (lp, VD), Giezendanner (ap, AG), Leuba (lp, VD), Miesch
(fdp, BL), Moser (ap, AG), Müller (svp, AG), Philipona (fdp, FR), Rohrbasser (svp, FR),
Sandoz (lp, VD), Jürg Scherrer (ap, BE), Werner Scherrer (edu, BE), Steinemann (ap, SG)
und Tschuppert (fdp, LU) sowie die beiden Ständeräte Kündig (cvp, ZG) und Morniroli
(lega, TI) an. Massiv vertreten im Initiativkomitee sind Sportler vorab aus dem Umkreis
der schweizerischen Ski-Nationalmannschaft und einige Prominente aus der
Unterhaltungsbranche. 

Gemäss dem Initiativtext soll der Bund das Rauschgiftproblem mit einer restriktiven,
direkt auf Abstinenz ausgerichteten Drogenpolitik bekämpfen und die notwendigen
Gesetze dazu erlassen, zudem eine aktive Drogenprävention verfolgen und Entzugs-
und Wiedereingliederungsmassnahmen fördern. Ausdrücklich verbieten wollen die
Initianten die Abgabe von Betäubungsmitteln. Vorbehalten ist eine Abgabe zu rein
medizinischen Zwecken, wobei Heroin und Kokain allerdings ausgeschlossen sind. Als
bekannt wurde, dass auch der umstrittene Verein zur Förderung der psychologischen
Menschenkenntnis (VPM) hinter der Initiative steht, distanzierten sich einzelne Sportler
von ihrem Engagement. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.11.1992
MARIANNE BENTELI
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Da das Geschäftsverkehrsgesetz des Parlaments die Offenlegung der Mitgliederlisten
von Bundeshaus-Lobbies verlangt, veröffentlichte das Generalsekretariat der
Bundesversammlung die bisher geheimgehaltene Namensliste der 1992 von der
damaligen Berner FDP-Nationalrätin Geneviève Aubry ins Leben gerufenen
"Parlamentariergruppe Drogenfragen". Dieser Gruppe, die rund 70 Parlamentarier aus
beiden Kammern umfasst, und die sich stark für eine repressive Drogenpolitik
engagiert, gehören neben den Vertretern von FP und SD sowie weiten Teilen der SVP
auch so wichtige Exponenten ansonsten in der Drogenfrage eher gemässigter Parteien
wie CVP-Präsident Cottier (FR) und FDP-Fraktionschef Couchepin (VS) an. Mit dem
Bekanntwerden dieser Liste geriet die 1994 verabschiedete gemeinsame
Drogenplattform von FDP, SP und CVP erneut unter Druck. 26

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 17.01.1996
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Unfallversicherung

Eine Motion Steinemann (fp, SG) für die Privatisierung der SUVA wurde vom Nationalrat
selbst in Postulatsform abgelehnt. In der Beratung meldeten sich neben dem Motionär
und Bundesrätin Dreifuss, die darauf hinwies, dass der Bundesrat bereits eine
Überprüfung der Effizienz der SUVA angeordnet habe, nur noch zwei Vertreter der FDP-
Fraktion zu Wort, allerdings mit diametral entgegengesetzten Auffassungen. Müller (ZH)
unterstützte die Privatisierung, Gysin (BL) wandte sich dagegen, da er befürchtete, ein
obligatorischer Versicherungsschutz wäre auf dem freien Markt zu einem vernünftigen
Preis nicht zu haben; zudem bestehe für den Bund hier auch kein Sparpotential, da die
SUVA keine Subventionen bezieht. 27

MOTION
DATUM: 18.09.1996
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Rechtsbürgerliche Kreise um Nationalrätin Aubry (fdp, BE) und die Nationalräte Bischof
(sd, ZH), Mauch (fdp, AG), Scherrer (edu, BE) und Stamm (fdp, AG) lancierten eine
Volksinitiative "für eine Regelung der Zuwanderung", welche den Bundesrat
verpflichten will, dafür zu sorgen, dass der Anteil der ständigen ausländischen
Wohnbevölkerung 18% der Gesamtbevölkerung nicht übersteigt, wobei anerkannte
Flüchtlinge und Asylbewerber ebenso mitzuzählen wären wie Niedergelassene und
Jahresaufenthalter. Zudem verlangt die Initiative, für Asylbewerber, Kriegsvertriebene,
vorläufig Aufgenommene, Internierte sowie Ausländer ohne festen Wohnsitz seien alle
finanziellen Anreize für den Verbleib in der Schweiz zu unterbinden. 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.02.1994
MARIANNE BENTELI

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Das im Vorjahr von der Landesregierung vorgelegte Bundesgesetz über die
Gleichstellung von Frau und Mann ("Gleichstellungsgesetz"), welches den seit 1981 in der
Bundesverfassung stehenden Gleichstellungsartikel umsetzen und die Frauen im
Wirtschaftsleben vor direkten und indirekten Diskriminierungen schützen soll, wurde
bereits von der vorberatenden Kommission des Nationalrates in wichtigen Punkten
abgeschwächt. Wie umstritten die ganze Vorlage war, ging schon nur daraus hervor,
dass dem Plenum ein Nichteintretensantrag Sandoz (lp, VD) und zwei
Rückweisungsanträge Aubry (fdp, BE) und Bortoluzzi (svp, ZH) sowie mehr als 30
Abänderungsanträge zu dem 18 Artikel umfassenden Gesetz vorlagen. Nach einer rund
vier Stunden dauernden und teilweise emotional geführten Eintretensdebatte, in der
aber doch die sachlichen Argumente und die Einsicht überwogen, dass dieses Gesetz
überfällig sei, wurden der Nichteintretens- bzw. die Rückweisungsanträge deutlich
abgelehnt.
In der ebenfalls sehr ausführlichen Detailberatung schloss sich das Plenum in den
meisten Punkten den Anträgen der Mehrheit der bürgerlich dominierten Kommission
an. So sprach sich die grosse Kammer nach einem längeren Rededuell für eine engere
Definition des Tatbestandes der sexuellen Belästigung aus und wollte dafür die
Beweislast allein bei den Betroffenen belassen. Vergeblich monierten Sprecherinnen
von SP, GP und LdU/EVP, die Stellung der Frauen werde dadurch im Vergleich zur
heutigen Praxis verschlechtert.
Gegen die Kommissionsmehrheit konnten sich lediglich Anträge durchsetzen, welche
die Vorlage noch weiter abschwächten. Eine von Nationalrat Ducret (cvp, GE)
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angeführte Minderheit erreichte so, dass anstelle eines generellen
Diskriminierungsverbotes mit einer erklärenden Aufzählung eine restriktivere,
abschliessende Auflistung von Diskriminierungen eingeführt wurde, wobei
Stellenausschreibung und Anstellung aus dem Katalog gestrichen wurden. Unter das
Diskriminierungsverbot sollten nur noch Aufgabenzuteilung, Arbeitsbedingungen,
Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung fallen.

Auch in der Frage der Beweislastumkehr wurde die Haltung der Kommissionsmehrheit
übernommen. Die generelle Erleichterung der Beweislast zugunsten der Frauen war als
eine Art "Schicksalsartikel" der gesamten Vorlage erachtet worden. Die
Kommissionsmehrheit wollte das Prinzip jedoch lediglich bei Lohngleichheitsklagen
gelten lassen. Sie argumentierte, dass einzig die Lohnungleichheit objektiv mess- und
feststellbar sei, in den anderen Bereichen hingegen von vagen Vermutungen
ausgegangen werden müsse.

Zu harten Diskussionen kam es beim Verbandsbeschwerderecht, ein weiterer
Grundpfeiler des Gleichstellungsgesetzes. Von rechtsbürgerlicher Seite wurde verlangt,
den Verbänden sei das Klagerecht nur mit Einwilligung der betroffenen Frauen
zuzugestehen. Nachdem Bundesrat Koller darauf aufmerksam gemacht hatte, dass das
Bundesgericht bereits heute das Klagerecht der Berufsverbände nicht vom
Einverständnis der Betroffenen abhängig macht, wurde dieser Passus des Gesetzes
schliesslich in der ursprünglichen Fassung angenommen, allerdings auf Antrag Spoerry
(fdp, ZH) in dem Sinne präzisiert, dass die Verbände vor einer Klage das Gespräch mit
dem Arbeitgeber suchen müssen.
Im Bereich des Kündigungsschutzes setzten sich die Vorschläge des Bundesrates durch.
Demnach kann die Kündigung einer Arbeitnehmerin, die aus Rache für eine vorgängige
Gleichstellungsbeschwerde ausgesprochen wird, angefochten werden. Keine Chance
hatte ein Antrag von Felten (sp, BS), Rachekündigungen seien schlechthin für nichtig zu
erklären. Klar wurde auch die Aufwertung des eidg. Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann gutgeheissen. Das Büro soll direkt dem Departement des Innern
unterstellt werden, um Dienstwege zu verkürzen und ihm mehr Gewicht zu verschaffen.
Trotz dem Hinweis einiger Ratsmitglieder auf die leere Bundeskasse fanden auch die
gesetzlichen Bestimmungen für Finanzhilfen an Förderungsprogramme und
Beratungsstellen für Frauen Zustimmung. In der Gesamtabstimmung passierte das neue
Gesetz mit 114 zu 35 Stimmen. 29

Nachdem der Ständerat im Vorjahr signalisiert hatte, dass er nicht bereit war, alle vom
Nationalrat eingefügten Änderungsvorschläge zur Abschwächung des Bundesgesetzes
über die Gleichstellung von Frau und Mann ("Gleichstellungsgesetz") hinzunehmen,
schwenkte auch die grosse Kammer auf eine moderat frauenfreundlichere Linie ein.
Mit 111:58 Stimmen dehnte sie das Diskriminierungsverbot wieder auf alle Tatbestände
zwischen Anstellung und Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus. Das Zünglein an der
Waage spielten hier die CVP-Vertreter, welche sich - gleich wie alle weiblichen
Abgeordneten mit Ausnahme der Berner Freisinnigen Aubry und der Waadtländer
Liberalen Sandoz - in dieser Frage dem rot-grünen Lager anschlossen.

Erneut keine Chancen hatte hingegen eine über Klagen bezüglich Lohndiskriminierung
hinausgehende Beweislastumkehr, bei welcher eine auf Diskriminierung klagende
Person vor Gericht nur glaubhaft machen muss, dass eine geschlechtsbedingte
Diskriminierung vorliegt, worauf es dann am Arbeitgeber ist zu beweisen, dass dies
nicht zutrifft. Mit 89 zu 87 Stimmen bei zwei Enthaltungen lehnte es der Nationalrat
äusserst knapp ab, die erleichterte Beweisführung für das ganze Arbeitsverhältnis
gelten zu lassen. Hier sprachen sich nur gerade noch drei bürgerliche Frauen - Nabholz
(fdp, ZH), Gadient (svp, GR) und Lepori Bonetti (cvp, TI) - für die frauenfreundlichere
Variante aus.

Entgegen seinem ersten Entscheid schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer
hingegen beim Verbandsklagerecht an. Dieses berechtigt Gewerkschaften und
Frauenorganisationen, in eigenem Namen feststellen zu lassen, dass eine
Diskriminierung für einen Einzelfall oder eine ganze Berufsgruppe vorliegt. Eine vom
Arbeitgeber-Vertreter Allenspach (fdp, ZH) angeführte Minderheit wollte das
Verbandsklagerecht einschränken, indem bei Einzelklagen im Gegensatz zu
Kollektivklagen das Einverständnis der betroffenen Arbeitnehmerin eingeholt werden
müsste. Diese Einschränkung unterlag ebenfalls knapp mit 86 zu 84 Stimmen.

Bei der verbleibenden wesentlichen Differenz (Regelung der Beweislast) erteilte der
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Ständerat der restriktiven Haltung der grossen Kammer erneut eine Absage. Als
Kompromissvariante schlug er aber vor, die Anstellung von der erleichterten
Beweisführung auszunehmen und diese nur auf die Aufgabenzuteilung, die Aus- und
Weiterbildung, die Entlöhnung, die Beförderung und die Entlassung zu beschränken.
Mit 93 zu 66 Stimmen schloss sich der Nationalrat hier an, so dass das Gesetz in der
Frühjahrssession definitiv verabschiedet werden konnte. 30

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Archive, Bibliotheken, Museen

Die Stiftung Schweizerische Volksbibliothek (SVB), welche vom Bund seit 1921 finanziell
unterstützt wird, unterzog sich im Rahmen der Überprüfung der Bundessubventionen
hinsichtlich ihrer Struktur, ihrer Funktionsweise sowie ihres Nutzens einer Evaluation.
Die Ergebnisse der Untersuchung fielen durchwegs positiv aus. Die SVB wurde als
zweckmässig eingerichteter, professionell geführter und leistungsfähiger Betrieb
dargestellt, der es verstanden habe, sich den veränderten Bedürfnissen im
Bibliothekswesen anzupassen. Allerdings dränge sich eine klare, leistungsbezogene
Kostenaufteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden auf. Insbesondere will der
Bund in Zukunft nur noch die nationalen Aufgaben der SVB unterstützen und nicht
mehr auch deren Leistungen zugunsten der Schulen, welche in die Zuständigkeit der
Kantone fallen. Entsprechende Absprachen fanden zwischen dem BAK und der
Erziehungsdirektorenkonferenz statt. Dementsprechend wird der Anteil des Bundes am
Gesamtbudget der SVB von momentan rund 60% auf etwas mehr als 50% gesenkt
werden können. Anders als bisher wurden der SVB nicht mehr jährlich gleichbleibende
Finanzhilfen zugesprochen. Für die Periode 2000-2003 beantragte der Bundesrat dem
Parlament einen Rahmenkredit von maximal 8 Mio Fr. Die jährliche Bundessubvention
an die SVB hatte für die Periode 1996-1999 je CHF 1.8 Mio. betragen. Damit erhält die
SVB eine gewisse Flexibilität beim Einsatz ihrer Mittel. Beide Kammern stimmten
diesem Vorgehen ohne Opposition zu. In der Schlussabstimung im NR stimmten
lediglich Blocher (svp, ZH), Moser (fp, AG) und Steinemann (fp, SG) gegen die Vorlage. 31
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Freisinnige und Sozialdemokraten einigten sich im Rahmen der Arbeitsgruppe
Drogenpolitik auf ein gemeinsames Aktionsprogramm. Beide Parteien forderten eine
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, eine verstärkte Prävention und eine
Ausdehnung der ärztlich kontrollierten Heroinabgabe auf alle Schwerstabhängigen.
Künftig strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden solle der Drogenkonsum und der
Besitz und Erwerb von Kleinstmengen zum Eigengebrauch. Die FDP blieb in der
Drogenfrage aber in einen liberalen und einen repressiven Flügel gespalten. So meldete
die Berner FDP-Nationalrätin G. Aubry bereits ihre Opposition gegen die Heroinabgabe
an. 32
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Konservative und Rechte Parteien

Fraktionschef Dreher (ZH) gab sein Amt an Steinemann (SG) weiter. Der geplante
Rücktritt Scherrers (BE) als Präsident wurde wieder rückgängig gemacht, nachdem
dieser administrative Aufgaben an die neu geschaffene Stelle eines geschäftsführenden
Vizepräsidiums unter Nationalrat Borer (SO) abgeben konnte. In der Öffentlichkeit
wurde der Wechsel in der Fraktionsspitze als Versuch der AP interpretiert, vom Bild
einer Poltererpartei wegzukommen und dadurch zumindest bei den grossen
bürgerlichen Parteien einen Image-Gewinn zu verbuchen. 33

PARTEICHRONIK
DATUM: 14.04.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Ohne Gegenstimmen lehnte die AP die Treibstoffzollerhöhung, die Initiative zur
Abschaffung der Tierversuche und die beiden Armeeinitiativen (Waffenplätze und neue
Kampfflugzeuge) ab . Ablehnung wurde auch zum Bundesbeschluss gegen den
Waffenmissbrauch, gegen den Kantonswechsel des Laufentals, gegen alle vier Teile der
Mehrwertsteuer sowie die Werbeverbotsinitiativen beschlossen. 
Die AP unterstützte das von der Lega lancierte Referendum gegen die Blauhelmvorlage;
Nationalrat Steinemann (SG) wurde Co-Präsident des Referendumskomitees. 34

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 08.11.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nach sieben Jahren als FPS-Fraktionspräsident trat Walter Steinemann (SG) aus
gesundheitlichen Gründen und wegen der starken beruflichen Belastung von seinem
Amt zurück. Seine Nachfolge trat René Moser (AG) an. 35

PARTEICHRONIK
DATUM: 11.06.1998
URS BEER

Die Absetzbewegung prominenter Parteimitglieder der FP setzte sich im Berichtsjahr
fort. Im Februar gab Nationalrat Gusset (TG) bekannt, er werde im Herbst auf einer
eigenen KMU-orientierten Liste kandidieren. Im Juli erklärte Gusset schliesslich seinen
Austritt aus der Partei. Die Sektion St. Gallen galt vor den Wahlen im Herbst ebenfalls
als Sorgenkind. Nachdem Nationalrat Steinemann (SG) seinen Rücktritt bekannt
gegeben hatte, und mehrere Kantonsratsabgeordnete zur SVP übergetreten waren,
fehlte es der Sektion an Führungspersönlichkeiten. 36
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